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Randtitel / Margi-
nalie (bisher) 

Bisheriger Text  
(Hier sind nur die Artikel aufgeführt, die geändert werden sollen) 

Randtitel / Margi-
nalie (neu) 

Neuer Text, Entwurf 

Gemeinderat Art. 5 1 Die nebenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates 
erhalten folgende feste Jahresentschädigung: [Fassung vom 

21.3.2012] 
a Vizegemeindepräsident(in) Fr. 30'540.00 
b Mitglieder Fr. 22'900.00 

2  Die Jahresentschädigungen des Gemeinderates basieren 
auf einem Indexstand der Konsumentenpreise von 104,33 
Punkten (Basis Mai 1993 = 100 Punkte). Auf der Jahresent-
schädigung wird die gleiche Teuerungszulage ausgerichtet, 
wie sie für das Gemeindepersonal gilt. [Fassung vom 13.10.2004] 

3  Von der festen Jahresentschädigung wird der von der 
kantonalen Steuerverwaltung festgelegte maximal zulässige 
Betrag als Spesen ausgerichtet. [Fassung vom 19.9.2007] 

4  Mit der Jahresentschädigung sind alle Aufwendungen inkl. 
vorbereitende Besprechungen, Sitzungen, Verhandlungen, 
Delegationen, Repräsentationen, Aktenstudium usw. abge-
golten. [Eingefügt am 13.10.2004] 

5  Die nebenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates, wel-
che nicht bereits für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit 
versichert sind oder im Hauptberuf eine selbständige Er-
werbstätigkeit ausüben, werden nach den Bestimmungen 
des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) sowie den 
reglementarischen Bestimmungen der Pensionskasse der 
Gemeinde Zollikofen versichert. [Eingefügt am 19.9.2007] 

 

Gemeinderat Art. 5 1 – 4   Unverändert. 

5 Die nebenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates werden 
nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die berufli-
che Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, 
SR 831.40) sowie den reglementarischen Bestimmungen der 
Pensionskasse der Gemeinde Zollikofen versichert. 
 

Bemerkungen: 
Das AHV-pflichtige Bruttogehalt (Jahresentschädigung) der Mit-
glieder des Gemeinderats übersteigt grundsätzlich die Eintritts-
schwelle für die BVG-Versicherung. Bisher waren einzig jene Mit-
glieder versichert, welche nicht bereits für eine hauptberufliche 
Erwerbsarbeit versichert sind oder im Hauptberuf eine selbstän-
dige Erwerbsarbeit ausüben. 
 
Neu sollen sämtliche Mitglieder des Gemeinderats– unabhängig 
davon, ob bereits eine Versicherungspflicht für die 2. Säule 
(BVG) besteht – für die Jahresentschädigung im Rahmen der be-
ruflichen Vorsorge versichert werden. 

 


